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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Zum Einsatz einer Brigade der Bundeswehr in Litauen im 
Rahmen der „enhanced Vigilance Activities“ der NATO und zur Frage 
des Erfordernisses seiner Mandatierung gemäß 
Parlamentsbeteiligungsgesetz 

1. Die Planungen zur Verlegung einer Brigade der Bundeswehr nach Litauen 

Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim im Jahr 2014 durch die Russische Föderation, 
ihrer sich anschließenden bewaffneten Aggression gegen Gebiete in der Ost-Ukraine und ihrem 
am 24. Februar 2022 begonnenen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die NATO ihre Truppen-
präsenz in ihren östlichen Mitgliedstaaten kontinuierlich verstärkt. Zusätzlich zu den bis- 
herigen Rückversicherungsmaßnahmen an der NATO-Ostflanke (u.a. „enhanced Forward 
Presence“ (eFP) in Litauen sowie „enhanced Vigilance Activities“ (eVA) in der Slowakei und in 
Polen) engagiert sich Deutschland seit 2022 durch das Bereithalten einer eVA-Brigade für  
Litauen. Ein Forward Command Element (FCE) dieser Brigade ist seit dem 3. September 2022 in 
Rukla vorstationiert. Gegenwärtig befinden sich 15 deutsche Soldatinnen und Soldaten der  
Panzergrenadierbrigade 41 im FCE in Litauen (Stand: 14. August 2023). Durch das FCE werden 
feste Zusammenarbeitsbeziehungen mit den litauischen Behörden und den NATO-Entitäten vor 
Ort etabliert, um die Integration der eVA Brig LTU in die litauische Verteidigungsorganisation zu 
gewährleisten und gemeinsame Übungsvorhaben zu unterstützen.1 Ziel ist es, die Stationierung 
dieser Brigade bis zum Jahr 2026 abzuschließen.2 

Vor einer Stationierung dieser eVA-Brigade in Litauen muss dort jedoch die Infrastruktur für die 
dauerhafte Unterbringung der etwa 4.000 Soldatinnen und Soldaten sowie für das Material und 
die Ausrüstung geschaffen werden. Voraussetzungen sind ferner, dass sich diese Stationierung in 
die Verteidigungspläne der NATO einfügt und die militärische Flexibilität gewahrt bleibt.3  

                                     

1 Quelle: Bundesministerium der Verteidigung 

2 Litauen-Brigade bedeutet Kraftakt für die Bundeswehr. Merkur.de vom 7. Juli 2023, abrufbar unter: 
https://www.merkur.de/politik/litauen-brigade-bedeutet-kraftakt-fuer-die-bundeswehr-zr-92387182.html  
(letzter Zugriff: 21. August 2023) 

3 Tagesbefehl „Dauerhafte Stationierung einer Brigade in Litauen“ des Bundesministers der Verteidigung und des 
Generalinspekteurs der Bundeswehr vom 28. Juni 2023, abrufbar unter: https://www.bmvg.de/re-
source/blob/5647318/5be276f3ed9d699ceec2389afa71e375/20230628-download-tagesbefehl-data.pdf (letzter 
Zugriff: 21. August 2023) 

Wissenschaftliche Dienste 

Kurzinformation 
Zum Einsatz einer Brigade der Bundeswehr in Litauen im Rahmen der 
„enhanced Vigilance Activities“ der NATO und zur Frage des Erforder-
nisses seiner Mandatierung gemäß Parlamentsbeteiligungsgesetz 

https://www.merkur.de/politik/litauen-brigade-bedeutet-kraftakt-fuer-die-bundeswehr-zr-92387182.html
https://www.bmvg.de/resource/blob/5647318/5be276f3ed9d699ceec2389afa71e375/20230628-download-tagesbefehl-data.pdf
https://www.bmvg.de/resource/blob/5647318/5be276f3ed9d699ceec2389afa71e375/20230628-download-tagesbefehl-data.pdf


Kurzinformation 
Zum Einsatz einer Brigade der Bundeswehr in 
Litauen im Rahmen der „enhanced Vigilance 
Activities“ der NATO und zur Frage des 
Erfordernisses seiner Mandatierung gemäß 
Parlamentsbeteiligungsgesetz 
 

 

 

 

Fachbereich WD 2 (Auswärtiges, Völkerrecht, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Verteidigung,  
                                Menschenrechte und Humanitäre Hilfe) 

Wissenschaftliche Dienste Seite 2 

2. Rückversicherungsmaßnahmen und Parlamentsbeteiligungsgesetz 

Bereits im Jahr 2020 haben die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages in Bezug 
auf die Rückversicherungsmaßnahme „enhanced Forward Presence“ untersucht, ob die Entsen-
dung von Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zur  Verstärkung der Truppenpräsenz an 
der NATO-Ostflanke einer Mandatierung nach Parlamentsbeteiligungsgesetz (ParlBG)4 bedarf. 

Das Gutachten „Entsendung von Soldaten der Bundeswehr im Rahmen der Beistandsinitiative 
„Enhanced Forward Presence“ (eFP) ohne Mandatierung durch den Deutschen Bundestag“ 5 
kam dabei damals zu dem Ergebnis, dass eFP kein Auslandseinsatz bewaffneter Streitkräfte im 
Sinne von § 2 Abs. 1 ParlBG ist, sondern vielmehr den Charakter einer Übung aufweist, die auf 
dem Hoheitsgebiet eines NATO-Bündnispartners sowie in einem sicheren Umfeld stattfindet, 
und somit eine Mandatierung  durch den Bundestag nicht erforderlich ist. 

Das Ergebnis der für die eFP durchgeführten Untersuchung ist gleichlautend auf das Bereit- 
halten einer Brigade für bzw. ihre Stationierung in Litauen anwendbar. Denn die in den ein-
schlägigen Kommentaren zum ParlBG genannten Kriterien, die eine Mandatierung erforderlich 
machen würden, sind im Falle der Stationierung der Brigade nicht erfüllt, weil kein bewaffne-
ter Einsatz vorliegt.  

Ein bewaffneter Einsatz von Streitkräften liegt, so bspw. der Kommentar zum ParlBG von Malte 
Seyffarth,6 nur dann vor, wenn es „hinreichend greifbare tatsächliche Anhaltspunkte“ gibt, dass 
der „Einsatz in Anwendung von Waffengewalt mündet“ 7, d.h. eine bewaffnete Auseinander- 
setzung unmittelbar und konkret zu erwarten ist 8, sowie wenn die Soldatinnen und Soldaten 
zum Waffengebrauch ermächtigt sind 9. 

                                     

  

  

 

4 Gesetz über die parlamentarische Beteiligung bei der Entscheidung über den Einsatz bewaffneter Streitkräfte im 
Ausland (Parlamentsbeteiligungsgesetz – ParlBG) vom 18. März 2005 (BGBl. I S. 775), abrufbar unter: 
https://www.gesetze-im-internet.de/parlbg/BJNR077500005.html (letzter Zugriff: 21. August 2023) 

5 Entsendung von Soldaten der Bundeswehr im Rahmen der Beistandsinitiative „Enhanced Forward Presence 
(eFP) ohne Mandatierung durch den Deutschen Bundestag, Sachstand WD 2 – 3000 – 016/20 der Wissenschaft-
lichen Dienste des Deutschen Bundestages vom 18. Februar 2020, abrufbar unter: https://www.bundestag.de/re-
source/blob/691210/5f9070f9c0be1e5aa31dcdb0b984aef2/WD-2-016-20-pdf-data.pdf (letzter Zugriff: 21. August 
2023) 

6 Seyffarth, Malte (2018): Kommentar zum Parlamentsbeteiligungsgesetz (ParlBG) – Unter gleichzeitiger Berück-
sichtigung neuester Änderungsvorschläge zum ParlBG, C.F. Müller, Heidelberg 2018. ISBN 978-3-8114-4609-0 

7 ebd., § 2, Rn. 17 

8 ebd., § 2, Rn. 19 und Rn. 22 

9 ebd., § 2, Rn. 20 
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Der von Günter Dürig, Roman Herzog und Dr. Rupert Scholz herausgegebene Grundgesetz- 
Kommentar unterstreicht, dass eine parlamentarische Zustimmungsbedürftigkeit nur dann be-
steht, wenn eine Einbeziehung der am Einsatz beteiligten Soldatinnen und Soldaten in bewaff-
nete Auseinandersetzungen qualifiziert zu erwarten ist.10 

Da aktuell eine bewaffnete Auseinandersetzung in Litauen weder konkret noch unmittelbar zu 
erwarten ist (dort dürfte eine Ermächtigung zum Waffengebrauch erst nach Feststellung des 
Bündnisfalls nach Art. 5 Nordatlantikvertrag 11 und konstitutiver Mandatierung durch den  
Deutschen Bundestag erfolgen) und zudem der künftige Einsatz der Brigade ohnehin nur als vor-
bereitende, also als Übungsmaßnahme zu betrachten ist, die gemäß § 2 Abs. 2 ParlBG „Begriffs- 
bestimmung“ keiner Zustimmung des Bundestages bedarf, erfordert dieser Einsatz keine Parla-
mentsbeteiligung gemäß ParlBG. 

 

*** 

                                     

10 Dürig, Günter/Herzog, Roman/Scholz, Rupert (Hrsg.): Kommentar zum Grundgesetz, Werkstand: 100. Ergän-
zungslieferung, Januar 2023, GG Art. 87a, Rn. 150 

11 Nordatlantikvertrag vom 4. April 1949 (BGBl. 1955 II S. 289), ratifiziert für die Bundesrepublik Deutschland 
durch Gesetz vom 24. März 1955 (BGBl. II S. 256), in Kraft getreten gemäß Bekanntmachung vom 9. Mai 1955 
(BGBl. II S. 630) am 6. Mai 1955. Artikel 5 Nordatlantikvertrag abrufbar unter: https://beck-on-
line.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FNATOVERTR%2Fcont%2FNATOVERTR%2eA5%2ehtm (letzter Zu-
griff: 17. August 2023). 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/ges/NATOVERTR/cont/NATOVERTR.A5.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/ges/NATOVERTR/cont/NATOVERTR.A5.htm
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